
al —

weiteren Entfernungen fchafft, und Jomit durch beffere Ausnugung der Betriebsleijtungen — Zug=

filometer und Wagenkilometer — zu einer Senkung der Selbitkojten der VBerkehrsleiftungen —

Zonnenkilometer — führt al

Wenn fonach die an fich mögliche und Leicht durchzuführende Aufbiegung der Staffel den

Nahentfernungen überhaupt feine Entlajtung bringt, die meiten Entfernungen aber in verfeht-

abtötender Weife belaftet, menn ferner diejer Schritt als neuer Eingriff in die inzwijchen um-

gejtellten Wetitbemerbsverhältniife bedenklich erfcheint und bezüglich der Selbjtkoften nicht not-

mendig ift, {o wird nach Anficht des Ausichufie® auch von diejer Hnderungsmöglichfeit der ver-

tifalen Staffel fein Gebrauch zu machen fein, zumal ihre Durchführung ficher auf den fchärfften

MWiderjtand der deutjchen Kandaebiete {toßen würde.

8. Staffeltarife des Auslandes.

Der Ausfhuß hat fchließlich noch feilgeftellt, mie die Tarife von 14 europäifchen Aus:

(andsbahnen in bezug auf die vertikale Staffelung geftaltet find und ob hieraus irgend welche An-

regungen für den deutfhen Staffeltarif gewonnen merden Könnten. Sämtliche zum Vergleich

herangezogenen Auslandabahnen — Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Litauen, Nieder-

(ande, Norwegen, Öfterreich, Polen, Rußland, Schweden, Schweiz, Tichechoflomakei, Ungarn
— haben Staffeltarife. Dabei zeigt fich aber eine ganz außerordentliche Verjchiedenheit und Man-

nigfaltigfeit der Tarife und meijt eine auffällige Unüberfichtlichfeit ihres Aufbaues, die bei einigen

Tarifen ein Syftem kaum mehr erfennen läßt. Sin Vergleich mit der deutfehen Staffelung ergibt
eineimallgemeineTOwächereStaffelungbei

| Bolen und Rußland,

eine teilmeije [tärfere, teilmeije jhimächere Staffelung bei

Frankreich, Italien und Tihechojlomwakei,

eine im allgemeinen {tärfere — zum Teil fogar wejentlich jtärfere Staffelung bei

Belgien, Dänemark, Litauen, Niederlande, Norwegen, OÖfterreich, Schweden,

Schweiz und Ungarn.

Die Zujammenftellung der ausländiichen Tarife beweijt, daß’ der große Wert der Staffel-

tarife die Wirtfchaft eines Landes jchon längit überall anerkannt ift, jo daß e8 eigentlich Wunder

nehmen muß, menn fich in Deutidhland immer noch Befürmorter des Kilometertarifs finden. Die

Zufjammenftelung bemeift aber auch erneut die eigentlich felbitverftändliche Tatjache, daß fich jede

Eijenbahn ihre Staffeltarife lediglich nach den befonderen geographijchen und mirtfchaftlichen Be-
dürfniffen ihres eigenen Landes jOhaffen muß. Diefe liegen überall derartig verfchieden, daß man

von vornherein davon abjehen muß, fich ausländifjche Staffelbildungen zum Multer zu nehmen.

Auch eine BVergleichung mit den Auslandstarifen ann daher feine Veranlaffung zu einer Anderung

des deutichen Staffeltarifs bieten.

9. Borfchlag.

Der Ausichuß empfiehlt auf Grund der vorjtehenden Unterfuchungen,
die gegenwärtige vertifale Staffelung unverändert beizubehalten.


